
Bevor es in die Produktwelt ge-
hen soll, muss selbstverständ-

lich ein Ziel definiert sein, das es zu
erreichen gilt. Dieses soll der Vermö-

gensaufbau sein, dem hier alles un-
tergeordnet werden soll. Langfristi-
ger Vermögensaufbau ist nur dann
möglich, wenn man sich bewusst

macht, dass unser Geld nicht wert-
stabil ist. Erinnern Sie sich mal an die
Zeit der guten alten D-Mark und
daran, wie Sie ihren wöchentlichen
Einkauf bestritten. Wie viel konnten
Sie damals mit 100 DM einkaufen?
Und wie viel können Sie heute mit
50 Euro einkaufen? Jeder wird wohl
die Erfahrung gemacht haben, dass
er mit 100 DM erheblich mehr im
Einkaufswagen hatte, als heute mit
50 Euro. Deshalb ist es auch so zwin-
gend notwendig, den Geldwertver-
fall einzukalkulieren. Wir setzen
einen Wert von 3% p.a. für die Infla-
tion an, obwohl wir wissen, dass ei-
nerseits seitens der Regierung ein
viel geringerer Wert kommuniziert
wird und andererseits 3% mit hoher
Wahrscheinlichkeit in der Praxis viel
zu vorsichtig kalkuliert wurden. Der
Leser mag selbst entscheiden, wel-
chen Wert er ansetzt.

Da es keine steuerfreien Kapi-
talanlagen mehr gibt, sollte

man auch die Steuer berück-
sichtigen. Entweder in Höhe

Markt

Womit ein Vermögensaufbau garantiert scheitert
Der Freie Berater widmete sich immer wieder den unrentablen und unflexiblen Produkt-
lösungen der Finanzinstitute. in der Hauptkritik stehen dabei immer wieder die schlechten
renditen und hohe Kosten. in dieser ausgabe soll ein kurzer Überblick als Zusammen-
fassung allen Übels dienen.

Sinnfreie Produktwelten
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Von Manfred Langhuber
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der Abgeltungs- oder der Einkom-
menssteuer. Soli und Kirchensteuer
gehören ggf. mit dazu. Wir kalkulie-
ren 30% für die anfallenden Steuern.
Damit sind die Voraussetzungen de-
finiert und es geht in die Produktwelt.

  Die Banken verfolgen allesamt
die gleiche Strategie. Schüre die
Angst der Anleger vor Verlust und

sie sind bereit, ihr Geld für ´nen Ap-
pel und ´nen Ei der Bank anzuver-
trauen. Mit ihren Verlustängsten ver-
lieren die Kunden schnell den Blick
für´s Wesentliche, für die Rendite.

  Nach Inflation und Steuer
schmelzen die Renditen dahin und
der Substanz- bzw. Kaufkraftverlust
ist die Folge (siehe Tabelle oben). 

  Interessant sind die Werbe-
tricks. Die Sparda Bank druckt in
einer Werbeanzeige, in der sie für
Sparanlagen mit 1,66% und 2,11%
Zinsen wirbt, auch verschiedene
Gütesiegel für ihre Spareinlage ab,
u. a. auch das Testsiegel der Zeit-
schift Finanztest, also der Stiftung
Warentest. Wenn man aber mal
schaut, wofür das Gütesiegel ver-
geben wurde, erfährt man, dass es
sich auf die Kontoführungsgebüh-
ren von Banken bezieht, aber nicht
auf die hier beworbenen Sparanla-
gen. Das eine hat mit dem anderen
überhaupt nichts zu tun. Fakt ist,
dass ein Zinssatz zwischen 1,66%
und 2,11% Zinsen eine absolute
Frechheit gegenüber den Kunden
darstellt. Leider steht die Sparda
Bank nicht allein da, denn sowohl
die Zinshöhe als auch die Art der
Bewerbung sind üblich in der Ban-

Bruttorendite – Inflation – Steuer = Nettorendite

    Brutto 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%

    Inflation –3,0% –3,0% –3,0% –3,0% –3,0% –3,0% –3,0%

    Steuer –0,6% –0,9% –1,2% –1,5% –1,8% –2,1% 2,4%

    Netto –1,6% –0,9% –0,2% 0,5% 1,2% 1,9% 2,6%

Kapitalabbau KapitalaufbauKapitalerhalt

Renditen von 
Bankprodukten
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kenwelt. Man macht einerseits auf
„superseriös“ und schürt beim Kun-
den Angst vor Verlusten. Doch an-
dererseits erhalten die Kunden
dann im Nachgang exakt diese Ver-
luste, denn bei diesen mikrigen
Bruttorenditen – also vor Inflation
und Steuer – verlieren die Kunden
netto definitiv an Vermögen.

  Top-Zins-Angebot der Banken
abzüglich Inflation und Steuer er-
gibt: Kapitalabbau!

  Bausparvertrag, die Bezeich-
nung alleine lädt schon ein, für

ein Eigenheim anzusparen. Wenn
man in Deutschland Menschen
fragt, welchen Zweck ein Bauspar-
vertrag hat, kommt zu 90% die
Antwort, der ist zum Bauen. Man
spricht hier schon vom kollekti-
ven Wissen und setzt mit Wahr-
heit gleich: Bausparen ist zum
Bauen da. Ist das so? Der Bauspar-
vertrag ist für´s Ansparen von Ei-
genkapital gedacht, so die gän-
gige Argumentation. Wenn das
wahr wäre, wieso wirbt die Bau-
sparkasse immer nur mit ihren ge-
ringen Darlehenszinsen? Es ist
doch offensichtlich, dass man hier
auf der Jagd nach der Naivität der
Leute ist. Ansparen mit einem

Bausparvertrag bedeutet, Spar-
zinsen unter dem Sparbuchni-
veau zu bekommen. Man zahlt
Gebühren und davon nicht ge-
rade wenig und wird zum Abon-
nenten des Bauspar-Magazins,
das man nicht haben will, aber
bezahlen muss. Soll das eine at-
traktive Sparform sein?

  Bausparen kann gefördert wer-
den, soweit man Einkommens-
grenzen nicht übersteigt. Es gibt
die Wohnungsbauprämie und die
Arbeitnehmersparzulage, die man
beim Bausparen bekommen kann.
Und es gibt auch Wohn-Riester.
Diese dreifache Förderung wird

natürlich auch rege in der Wer-
bung genutzt.

Wie rentabel ist Bausparen? ein
Beispiel gibt aufschluss (siehe
tabelle).

Der Freie Berater Ausgabe I/2011
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      1. Jahr  480 Euro – 150 Euro – 7,50 Euro – 7,00 Euro + 2,50% =       323,39 Euro

      2. Jahr    803,39 Euro – 7,50 Euro – 7,00 Euro + 2,50% =       808,35 Euro

      3. Jahr 1.288,61 Euro – 7,50 Euro – 7,00 Euro + 2,50% =       1.305,96 Euro

      4. Jahr 1.785,96 Euro – 7,50 Euro – 7,00 Euro + 2,50% =       1.815,75 Euro

      5. Jahr 2.295,75 Euro – 7,50 Euro – 7,00 Euro + 2,50% =       2.338,28 Euro

      6. Jahr 2.818,28 Euro – 7,50 Euro – 7,00 Euro + 2,50% =       2.873,87 Euro

      7. Jahr 3.353,87 Euro – 7,50 Euro – 7,00 Euro + 2,50% =       3.422,86 Euro

BauSpar-rentaBilitÄt:

Beitrag:                        40 euro Bausparsumme:     15.000 euro
abschlussgebühr:      1 % Konto: 7,50 euro
Zeitschrift: 7 euro guthabenzins:                         2,50 %

Brutto-renditeBetrachtung

Brutto-renditebetrachtung: 

Sparleistung: 3.360,00 euro
auszahlung: 3.422,86 euro
gewinn nach 7 Jahren: 62,86 €
Verzinsung pro Jahr:   0,52 %

abzüglich inflation und Steuer ergibt sich: KapitalaBBau!

Bausparen
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Kapital-lebenversicherung =
„legaler Betrug“

  Bereits 1982 hatte der Bund der
Versicherten (BdV) zusammen mit der
Verbraucherzentrale Hamburg eine
Broschüre mit dem Titel „Versiche-
rung – ja, aber...“ herausgegeben, in
der folgende Passage zu lesen war:

„Die Lebensversicherung zur alters-
versorgung ist ein „Legaler Betrug“.
Diese Kapital-Lebensversicherung ist
zu neunzig Prozent überhaupt keine
Versicherung, sondern ein langfristi-
ger Sparvertrag mit einer rendite, die
oft unter der inflationsrate liegt und
dann gleich Null ist. Mit den Geldern,
die Lebensversicherte langfristig hin-
geben, verschaffen sich die Unter-
nehmen aber inflationssichere Kapi-

talanlagen mit hohen Wertsteige-
rungen, an denen die Versicherten
nur selten beteiligt
werden. Und der Staat
verschafft sich hier
billige langfristige Kre-
dite, so dass man Bei-
träge für Kapital-Le-
bensversicherungen in
vielen Fällen auch als
„Steuer für Dumme“
bezeichnen kann, die
man hier mit angebli-
chen Steuervorteilen
(die kaum zum tragen
kommen) zur langfristi-
gen Geldhingabe ver-
führt. Millionen Bundes-
bürger haben durch den
abschluss falscher Kapi-
tal-Lebensversicherun-
gen Zigmilliarden Mark
verloren – vor allem beim
vorzeitigen aussteigen
aus diesen Verträgen und
die dann meist sehr ge-

ringe Beitragsrückzahlung. Gewinner
sind Staat und Lebensversicherungs-
unternehmen, die hier Hand in Hand
arbeiten."

  Die darauf folgende Klage des
Gesamtverbandes der Lebensver-
sicherungsunternehmen gegen
den Bund der Versicherten auf Un-
terlassung dieser „verletzenden Äu-
ßerungen“ wurde im Juni 1983
durch Urteil des Landgerichts Ham-
burg  (Az 74 047/83) abgewiesen. In
seiner Urteilsbegründung führte das
LG Hamburg aus:

„Die streitige Äußerung dient der
aufklärung der Verbraucher über das
Wesen der Lebensversicherung zur
altersversorgung. Durch die einstu-
fung dieser Versicherung als „Legaler
Betrug“ wird von dem abschluss sol-
cher Verträge abgeraten. es ist ein öf-
fentliches interesse daran vorhan-Lebensversicherung –

eine Chronologie des
Scheiterns
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den, dass potentielle Versicherungs-
nehmer über die verschiedenen Mög-
lichkeiten, das todesfallrisiko zu ver-
sichern, aufgeklärt werden. ange-
sichts dessen, dass in der Werbung
des Klägers und seiner Mitgliedsun-
ternehmen die Lebensversicherung 
zur altersversorgung im Vordergrund
steht, besteht ein aufklärungsbe-
dürfnis über die Versicherungsart ri-
sikolebensversicherung. Die aussagen
in der Broschüre zum thema risiko-
Lebensversicherung und Lebensver-
sicherung zur altersversorgung erge-
ben, dass hier ein Vergleich zwischen
diesen Versicherungsarten vorge-
nommen und im interesse der Ver-
braucher – als für diese günstiger –
der abschluss von risiko-Lebensver-
sicherungen empfohlen wird.“
(Quelle: Bund der Versicherten)

  Hierzu bedarf es unsererseits
keines weiteren Kommentars.

Klauseln zum abschluss und
Beendigung von lebens-

versicherungen werden für 
unwirksam erklärt 
(az: iV Zr 121/00 

und 138/99)

  Der Bundesgerichtshof (BGH)
erklärte im Mai 2001 mehrere seit
1995 von der Branche genutzte
Klauseln über Abschluss und Been-
digung von Lebensversicherungen
für unwirksam. In diesen Bestim-
mungen geht es um Kosten eines
Neuvertrags, Rückkaufswerte und
die Folgen einer Beitragsfreistel-
lung. Für den Kunden sei nicht hin-
reichend erkennbar, welche wirt-
schaftlichen Nachteile ihm mit der
Unterschrift unter den Vertrag oder
bei einer Kündigung drohten, heißt
es in dem am 09.05.2001 verkün-
deten Urteil. 

  Zum selben Ergebnis kamen die
Richter bei den Rückkaufswerten.
Zwar könne der Kunde anhand einer
Tabelle „mit Schwierigkeiten entneh-
men“, dass er zum Beispiel bei einer
Kündigung in den ersten beiden Jah-
ren nichts ausgezahlt bekomme,
seine Beiträge also in vollem Umfang
verloren seien. Dies genüge jedoch
nicht den Anforderungen, die an die
Klarheit von Versicherungsbedin-
gungen zu stellen seien.

Bundesverfassungsgericht 
Karlsruhe stuft teile der 

geschäftspraxis der 
lebensversicherer als 
verfassungswidrig ein

  Nach 10 Jahren Verhandlungs-
dauer entschied das Bundesverfas-
sungsgericht am 26.07.2005 unter
den Aktenzeichen 1 BvR 782/94
und 957/96 über verfassungswid-
rige Praktiken von Lebensversiche-
rern, die da wären:

  Die verurteilten Lebensversi-
cherungsunternehmen bauten in
der Vergangenheit z. B. durch Ab-
schreibungen auf verschiedene –
aus Kundengeldern erworbene –
Vermögensgegenstände wie Im-
mobilien und Aktien erhebliche
stille Reserven auf.

  Versicherungsunternehmen
übertrugen dann ohne Einwilli-
gung der Versicherten alle Versi-
cherungsverträge mit Genehmi-
gung des Bundesaufsichtsamtes
auf eine neu gegründete Gesell-
schaft. Dabei wurde dann auch der
„wirtschaftliche Gegenwert“ der
Versichertenansprüche übertragen,
die stillen Reserven wurden jedoch
nicht mit übertragen. Allein beim
Deutschen Herold sollen nach Aus-

Der Freie Berater Ausgabe I/2011
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führungen des Gerichtes die unter-
schlagenen Gelder mindestens 350
Millionen DM betragen haben. Es
ist erschreckend, dass das alles vor
den Augen der Aufsichtsbehörde
geschah! Das Bundesverfassungs-
gericht urteilte, dass diese Praxis
verfassungswidrig sei und unter-
sagte den Versicherungsgesell-
schaften die Fortführung dieser
Praxis. Jedoch knickte das Gericht
daraufhin leider ein, als es aus-
führte, dass nicht davon auszuge-
hen sei, dass die Kunden noch ein
Interesse an der Rückübertragung
der in der Vergangenheit unter-
schlagenen Gelder hätten und dass
diese mit einem erheblichen Ver-
waltungsaufwand verbunden wä-
re, der aufgrund der zu erwarten-
den Fehlerquoten den Beteiligten
nicht zuzumuten sei (Kommentar
DER FREIE BERATER: Die Kunden hät-
ten kein Interesse an der Rückzah-
lung unterschlagener Beiträge?
Wie bitte ???).

  Zum anderen wurde festge-
stellt, dass so genannte „Querver-
rechnungen“ nicht gesetzlich be-
schränkt würden. Das hatte zur
Folge, dass sich Versicherer am
Guthaben der Versicherten gütlich
tun könnten, falls ihre Risikokalku-
lation zu niedrig ausfiel und z. B.
eine höhere Sterblichkeit zu Buche
schlüge. 

  Dass diese Geschäftspraktik
ein Einzelfall sein soll, ist wohl zu
bezweifeln. Der Gesetzgeber war
aufgefordert worden bis Ende
2007 eine gesetzliche Regelung
zu finden, die es den Versiche-
rungsgesellschaften unmöglich
machen soll, sich auf derart einfa-
che Weise an den Kundengeldern
zu bereichern. Mit der Reform
zum Versicherungsvertragsgesetz
zum 01.01.2008 ist diese Rege-
lung gesetzlich umgesetzt und
wirksam geworden.

Bundesgerichtshof entscheidet
zugunsten der Versicherten -

neuberechnung rückkaufswert
ihrer lebensversicherung 

(az: iV Zr 162/03)

  Ein richtungweisendes Urteil in
Sachen Anfechtung von Lebens-
versicherungsverträgen gab es
vom Bundesgerichtshof (BGH). Es
bezieht sich auf alle Lebens- und
Rentenversicherungsverträge, die
zwischen Mitte 1994 und Ende
2001 abgeschlossen wurden.

  Der BGH entschied im Urteil
vom 12.10.2005, dass bei diesen
Verträgen der Abzug der Ab-
schlusskosten unzulässig und auch
durch den nachträglichen Klausel-
austausch* nicht zu heilen sei. 
[*Anm.: Mit Klauseltausch ist gemeint, dass die
Verträge nicht rückwirkend in der Weise verän-
dert werden können, um nachträglich den
Abzug der Abschlusskosten doch noch zu er-
möglichen.]

ansprüche bei fonds-
gebundenen Versicherungen

  Diese Entscheidungen können
auch auf die fondsgebundene Ren-
ten- oder Lebensversicherung an-
gewendet werden (Aktenzeichen:
IV ZR 321/05). Das geht aus der Ur-
teilsbegründung hervor:

„Bei der (herkömmlichen, klassi-
schen) kapitalbildenden Lebens-
versicherung wird der Mindest-
Rückkaufswert nach dem Urteil des
Senats... durch die Hälfte des mit
den Rechnungsgrundlagen der
Prämienkalkulation berechneten
ungezillmerten Deckungskapitals
bestimmt, bei der fondsgebunde-
nen Lebensversicherung dement-
sprechend durch die Hälfte des
ungezillmerten Fondsguthabens.“

80-89_DFB_01_2011:Layout 1  15.12.10  23:32  Seite 85



  Zugegeben, das waren alles
recht faszinierende Informationen.
Was die wenigsten wissen ist, dass
die Europarechtsprechung in Sa-
chen Verbraucherschutz bei Le-
bensversicherungen schon einige
große Schritte voraus ist: Der BGH
wird sich früher oder später dieser
EU-Rechtsprechung unterordnen
müssen.

  Schwaches Neugeschäft und
hohe Kündigungsquoten machen
den Lebensversicherern zu schaf-
fen. Das ganze Modell Lebensversi-

cherung funktioniert nur dann
nachhaltig und dauerhaft, wenn
fortlaufend ausreichend neue Kun-
den geworben werden können.
Zwar verbuchten die Gesellschaf-
ten in 2009 eine bessere Verzin-
sung ihrer Kapitalanlagen, doch

selbst mit einem Zinsniveau von
4,2% kann man gerade mal die In-
flation auffangen. Von Vermögens-
aufbau kann hier keine Rede sein.
Dazu kommt, dass das Zinsniveau
in 2010 bereits wieder rückläufig
war und das offenbar in 2011 wei-
terhin sein wird.

  Viele Versicherer sind sehr ab-
hängig von festverzinslichen,
staatlichen Papieren. Diese
hohe Abhängigkeit der
Versicherer von nied-
rigverzinsten Staatsan-
leihen macht eine Er-
holung des Zinsniveaus
auf ein – für den Vermö-
gensaufbau ausreichendes
Niveau – in überschaubarer Zeit
praktisch unmöglich. Darüber hi-
naus sind die Finanzmärkte im Euro-
Raum noch nicht in ruhigem Fahr-
wasser angekommen. Banken- oder
Staatspleiten würden sich verhee-
rend auf Geldwertanlagen wie z. B.
die Lebensversicherungen auswir-
ken. Die Flucht der Verbraucher aus

diesen Produkten ist somit mehr als
gerechtfertigt. Für den Vermögens-
abbau ist eine Lebensversicherung
perfekt geeignet.

  Alles, was zur Lebensversiche-
rung zuvor festgestellt wurde, lässt

sich auf die Rentenversiche-
rung transportieren. Er-

schwerend kommt
hier hinzu, dass
die Versicherer
eine andere Kal-
kulation ihrer

Rentenversiche-
rungstarife anwen-

den. Bei der Lebens-
versicherung, die bekannt-

lich immer einen bestimmten To-
desfallschutz bietet (daher Lebens-
versicherung), wird gern davon
ausgegangen, dass die versiche-
rungsmathematische Sterblichkeit
der Menschen recht hoch ist. Das
sorgt dafür, dass höhere Beitrags-
anteile für den Todesfallschutz kal-
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Rentenversicherung

Auf den 

Punkt gebracht:

Vermögensaufbau ist 
mit lebensversiche-
rungen unmöglich.

Zinsentwicklung am 
Beispiel Allianz (garantierter
Zinssatz + nicht garantierte 

gewinnbeteiligung)

2000 6,50 %

2001 6,25 %

2002 5,00 %

2003 4,25 %

2004 4,25 %

2005 4,00 %

2006 4,38%

2007 4,50 %

2008 4,50 %

2009 4,25 %

2010 3,50%

Quelle: Allianz Pressestelle 8.1.2010

Rendite schwächelt
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kuliert werden können, als tatsäch-
lich nötig sind. Daraus entstehen
Überschüsse im Versicherungstarif,
denn es sterben erheblich weniger
Versicherte, als kalkuliert werden.
Diese Überschüsse kommen der
Versichertengemeinschaft zugute
und dem Versicherer, der sich einen
Teil der Überschüsse einverleiben
darf.

  Würde der gleiche Mensch eine
Rentenversicherung abschließen,
verlagert sich seine hohe Sterblich-
keitswahrscheinlichkeit ganz plötz-
lich. Die versicherungsmathema-
tische Sterblichkeit in dieser Versi-
cherungsart ist dann eine ganz an-
dere: Der Versicherer muss sich nun
dem Langlebigkeitsrisiko stellen,
was bedeutet, dass der Versicherte
eine lebenslange Rente verspro-
chen bekommt und daher über
einen längeren Zeitraum Rente er-
halten könnte als sein Vertragsgut-
haben zulassen würde. Also
kalkuliert man hier sehr lange Le-
benserwartungen ein, die den Risi-
kobeitragsanteil höher werden
lassen, als es nötig wäre. Im Ergeb-
nis kommt es auch hier zu Über-
schüssen, denn die Menschen kön-
nen oft gar nicht so alt werden, wie
es die Versicherer kalkulieren. Diese
Überschüsse kommen ebenfalls
der Versichertengemeinschaft zu-
gute und dem Versicherer, der sich,
wie bereits erwähnt, einen Teil der
Überschüsse einverleiben darf.

  Aufgrund von schwammiger und
inkonsequenter Gesetzgebung kön-
nen die Versicherer willkürlich Kos-
ten berechnen. Selbst wenn Sie die
Kosten, die im Versicherungsver

trag anfallen ausweisen, wozu sie
gesetzlich verpflichtet sind, können
sie die Kosten der Kapitalanlagen in-
nerhalb der Versicherung verste-
cken  (Siehe dazu auch Bericht „Bei-
spielrechnungen ohne Aussage-
kraft“ in dieser Ausgabe). Wie hoch
die Kosten tatsächlich sind, lässt sich
aufgrund der Intransparenz der Ka-
pitalanlage schwer ermitteln. Rück-
kaufswerttabellen sind der einzige
Weg, sich objektiv zu informieren.

  Hier folgen ein paar Beispiele,
die aufzeigen, wie unrentabel diese
Verträge sind.

Beispiel 1: 
Aachen und Münchner 

Lebensversicherung
(siehe Abbildung links)

  Hier stellt sich die Frage: Wie
verlässlich sind Rückkaufswertta-
bellen? Bei einer Versicherungspo-
lice, die im Oktober 1990 abge-
schlossen wurde, wies der Versi-
cherungsschein in der Rückkaufs-
werttabelle für September 2010
einen Betrag von 4.060 DM aus. Im
Jahr 2002 waren es 6.193 DM. Es er-
folgen regelmäßige Teilauszahlun-
gen, die das Vertragsguthaben mit
jeder Teilauszahlung verringern. 
Ob der Rückkaufswert 4.060 DM 

Teuerste Produkte 
des Marktes
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(2.076 Euro) vom September 2010
vor oder nach der Teilauszahlung
gemeint ist, darüber kann hier nur
spekuliert werden. Deshalb sollen
einmal beide Fälle betrachtet wer-
den.

Fall a: Der Rückkaufswert vom
30.09.2010 lag vor der Teilauszah-
lung im September 2010

In diesem Fall hätte das Vertrags-
guthaben bei ca. 4.000 Euro liegen
müssen.

Fall B: Der Rückkaufswert vom
30.09.2010 war nach der Teilaus-
zahlung im September 2010

  Der Rückkaufswert
stellt bekanntlich
den Betrag aus, der
bei Vertragskündi-
gung ausgezahlt
wird. Bei Kündigung
zum 01.01.2010, also
vor Auszahlung der an-
gekündigten Teilauszah-
lung im September 2010, wurden
nur 652,89 Euro ausgezahlt. Wo ist
der Rest des Rückkaufswertes ge-
blieben? Wird bei der Darstellung
des Rückkaufswertes etwa gemo-
gelt?

Beispiel 2: 
Allianz Lebensversicherung

(siehe Abbildung S. 87)

  Hier stellt sich mal eine andere
Frage: Haben Rahmenverträge
bessere Konditionen?

  In dem hier vorliegenden Ver-
trag wurde der erste Rückkaufs-
wert nach fünf Jahren Vertrags-
laufzeit ausgewiesen. Zu diesem
Zeitpunkt waren in die Police be-
reits gut 11.800 Euro eingezahlt.
Der aktuelle Rückkaufswert nach
5 Jahren beträgt inklusive, nicht
garantierter Überschüsse gerun-
dete 7.700 Euro. Sieht man ein-

mal davon ab, dass sich die
Allianz nicht die Mühe

macht, die ersten vier
Jahre der Vertrags-
entwicklung mit der
Angabe der Rück-
kaufswerte abzubil-

den, hat der Kunde
keinerlei Übersicht über

den garantierten Rückkaufs-
wert, weil die Allianz die nicht ga-
rantierten Überschüsse zu den
Rückkaufswerten addiert. Ein Kun-
de hat somit weder den Blick da-
rauf, wie gering sein Vertragsgut-
haben in den ersten Jahren ist,

noch darauf, wie hoch sein tat-
sächlicher Rückkaufswert ist.

   Es ist gut möglich, dass ei Rah-
menvertrag günstiger ist. Sollte dies
so sein, so würde das für die normalen
Tarife ein Armutzeugnis ausstellen. 

Beispiel 3:
Wertmitteilungen 

von der Victoria
(siehe Abbildung oben)

  Wie fatal es sein kann, wenn man
sich auf die prognostizierten Über-
schüsse von Versicherern in der
Wertmitteilung verlässt, wird an
einem erneuten Beispiel deutlich:
Bei dieser Police fällt Jahr für Jahr die
in Aussicht gestellte Ablaufleistung.
Wie mag sich der Kunde, der jedes
Jahr immer die gleichen Beiträge
eingezahlt hat, bei diesem Schwund
des Guthabens wohl gefühlt haben?

  Zur Riester-Rente hat DER FREIE

BERATER in der Vergangenheit im-
mer wieder kritisch aufgeklärt. Zwi-
schenzeitlich stehen wir mit unse-
rer Kritik an der Riester-Rente nicht
mehr allein auf weiter Flur, denn
jeder, der sich intensiver mit den
Riester-Tarifen auseinandersetzt,
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Riester-Rente

Auf den 

Punkt gebracht:

rückkaufswerttabellen
geben oft falsche

daten wieder.
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kann nur zu einem Urteil kommen:
Ungeeignet!

  Man kann es drehen und wen-
den, wie man möchte. Die Pro-
duktwelt der Institute ist vor
allem für einen gut: Das Institut,
welches das Produkt anbietet.
Vermögen kann der Kunde damit
sicherlich nicht aufbauen, auch
wenn die Vertreter, Banker und
Verkäufer das immer wieder be-
haupten. Diesen Angestellten ist
doch das Wohl ihrer Kunden über-
haupt nicht wichtig. Ein guter
Kunde ist für die Institute ein hö-
riger Mensch, der nicht denkt,
und schön tut, was die Institute

ihm sagen. DER FREIE BERATER hofft
inständig, dass immer mehr Men-
schen aufwachen und den Institu-
ten deutlich machen, dass sie
nicht mehr alles mit sich machen
lassen, was die Finanzinstitute
von ihnen erwarten.

Resümee

Quelle: GeldinFAIRmationen: Ihr Recht auf Durchblick im Finanzmarkt von Bernd Blasius, ISBN 978-3-8334-6302-0
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